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Die Ringvorlesung ist eine Veranstaltung des CICS, die sich sowohl an Studierende wie 
auch Kollegen wendet, um über aktuelle Forschungen und neue Ergebnisse zu 
Materialkunde, Technologie, Denkmalpflege und Kulturwissenschaften zu informieren 
oder Diskussionen anzuregen. 
 
 

Richtlinien für die Anrechnung der Ringvorlesung 
 
Für die Studierenden im BA und MA gelten folgende Regelungen für die Anrechnung der 
Ringvorlesung als Modul unter den Prüfungsnummern: 
BA 1450; BA 3450; BA 5420 und MA1710 
 

• Fristgerechte ordentliche Anmeldung über PSSO (siehe Fristenplan) 
• Von 8 Veranstaltungen müssen 6 Veranstaltungen attestiert sein.  
• Exkursionen, Parallelveranstaltungen und Krankmeldungen gelten nicht als 

entschuldigt.  
• Die Attestierung erfolgt per Unterschrift ausschließlich durch Prof. Stauffer und Prof. 

Urbanek. 
• Die Attestierung erfolgt ausschließlich auf dem für die Ringvorlesung 

vorgesehenen Formular (kann im Netz runtergeladen werden) 
• Die Attestierung erfolgt ausschließlich am Tag der Veranstaltung 
• Zusätzlich zu den attestierten Veranstaltungen ist zur Erlangung der ECTS-Punkte 

ein Bericht abzugeben, der einen Vortrag zusammenfasst. Dieser enthält nur 
Fließtext, kein Inhaltsverzeichnis, keine Abbildungen.  

• Länge des Berichts für Bachelor Studierende: genau 4 Textseiten 
•     für Master Studierende:  genau 6 Textseiten 
• Layout richtet sich nach dem „Diplommerkheft“ 
• Der Zeitpunkt der Abgabe wird jeweils in der ersten Veranstaltung bekannt 

gegeben und ist im Prüfungsplan nachzulesen. 
• Das Urheberrecht ist zu beachten. Audio- oder Tonaufnahmen und Fotos der 

Folien sind nicht erlaubt und werden bei Entdeckung als Betrugsversuch gewertet, 
neben einer Beurteilung mit 5,0. Das weitere Verfahren wird dann mit dem 
Justiziariat der FH Köln abgestimmt. 

 
Die Note und damit die ECTS-Punkte können nur unter den oben aufgeführten 
Bedingungen erteilt werden. Alle Punkte müssen eingehalten werden. Bei 
Nichteinhaltung eines Punktes wird die Veranstaltung mit 5,0 bewertet. 
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